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Entwurf

Satzungsanderungsantrag

Landesmitgliederversammlung der GRUNEN JUGEND Saar (Herbst, 2025)

Initiator*innen:

Titel: Satzung Grine Jugend Saar November 2024

Satzungstext

Die GRUNE JUGEND Saar setzt sich dafiir ein, jungen Menschen durch
Bildungsarbeit, politische Schulungen und Aktionen ein politisches Forum in
unserer Gesellschaft anzubieten. Als 6kologischer, queerfeministischer, sozialer
und linker Jugendverband stehen wir fiir nachhaltige Politik im Saarland und
bringen unsere Ideen in die Partei BUNDNIS 90/DIE GRUNEN Saarland sowie in den
0ffentlichen politischen Diskurs ein. Wir streben eine Gesellschaft ohne
Nationalismus und Rassismus an und stellen uns gegen jede Art von
Diskriminierung. Die GRUNE JUGEND Saar ist als selbstdndige Vereinigung die
Jugendorganisation von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN Saarland.

§1 Name und Ort

1. Die Organisation tr&agt den Namen GRUNE JUGEND Saar. Die Kurzbezeichnung
lautet GJ Saar.

2. Die GRUNE JUGEND Saar ist politisch und organisatorisch selbststandig von
Bliindnis 90/ Die Grinen, arbeitet jedoch mit der Partei konstruktiv in
Partnerschaft zusammen. Sie versteht sich als der Jugendverband der Griinen.

3. Der Sitz des Landesverbandes ist am Ort der Landesgeschaftsstelle, der
Tatigkeitsbereich erstreckt sich auf das ganze Saarland.

Seite 1/ 10



19
20

21
22

23

24
25

26
27
28
29

30
31

32
33
34
35
36

37
38
39

40

41
42
43

44

45
46

4. Die GRUNE JUGEND Saar ist Landesverband des Bundesverbandes der GRUNEN
JUGEND. Mitglieder der GRUNEN JUGEND Saar sind zugleich Mitglieder des
Bundesverbandes.

5. Die GRUNE JUGEND Saar ist Mitglied der Federation of Young European Greens
(FYEG) .

§2 Gliederung und Aufbau

1. Die GRUNE JUGEND Saar gliedert sich in Kreisverbande, die das Gebiet eines
Landkreises umfassen. Diese missen mindestens aus drei Mitgliedern bestehen.

2. Die Kreisverbande haben Programm-, Personal- und Satzungsautonomie. Die
Kontoinhaberschaft liegt beim Landesverband und gewdhrleistet den Kreisverbanden
eine Kontovollmacht, mit der sie die Verwaltungshoheit Uber ihre Gelder
besitzen. Naheres regelt die Satzung des jeweiligen Kreisverbandes.

3. Die Grundung der Kreisverbande erfolgt durch die Annahme einer Satzung. Diese
darf der Landessatzung nicht widersprechen.

4. Uber die Anerkennung von Kreisverbanden entscheidet die
Landesmitgliederversammlung mit satzungsandernder Mehrheit. Dazu ist eine
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen auf der
Landesmitgliederversammlung erforderlich. Der Landesvorstand kann Kreisverbande
bis zur nachsten Landesmitgliederversammlung vorlaufig anerkennen.

5. Die Organe des Landesverbandes sind: a. Die Landesmitgliederversammlung als
oberstes beschlussfassendes Gremium (LMV) b. Der Landesvorstand (LaVo) c. Die
Teams d. Der Landesfinanzrat

§3 Mitgliedschaft

1. Mitglied der GRUNEN JUGEND Saar kann jede natiirliche Person sein, die nicht
dlter als 30 Jahre ist und sich zu den Zielen der GRUNEN JUGEND Saar bekennt
sowie jedes Mitglied des Bundesverbandes, welches seinen gewdhnlichen Wohn- und
Aufenthaltsort im Saarland hat.

2. Mitglieder der GRUNEN JUGEND Saar sind zugleich Mitglied des GRUNE JUGEND
Bundesverbandes.

3. Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer anderen politischen Organisation,
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sofern es sich nicht um eine zu BUNDNIS 90/ DIE GRUNEN konkurrierende Partei,
deren Jugendorganisationen oder parteinahe Jugendorganisation handelt, ist
méglich. Die Mitgliedschaft in der GRUNEN JUGEND Saar und in einer
faschistischen Organisation schlieBen einander aus.

4. Der Eintritt bei der GRUNEN JUGEND Saar ist wahlweise beim Landesverband oder
beim Bundesverband mdglich. Uber die Aufnahme entscheidet der Landesvorstand.
Dieser kann den Aufnahmeantrag innerhalb eines Zeitraumes von vier Wochen nach
Eingang des Antrages zurilickweisen. Eine Zurickweisung ist der/dem Bewerber:in
schriftlich zu begrinden. Ist die Frist von vier Wochen verstrichen, ohne dass
der jeweilige Vorstand den Mitgliedsantrag zuriickgewiesen hat, gilt der/die
Antragssteller:in als angenommen.

5. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss oder mit Vollendung
des 30. Lebensjahres. Der Austritt ist gegeniber dem Landesvorstand oder dem
Bundesvorstand schriftlich zu erklaren.

6. Jedes Mitglied hat bei Wahlen innerhalb der GRUNEN JUGEND Saar aktives und
passives Wahlrecht. Fiir alle Amter innerhalb der GRUNEN JUGEND Saar kénnen nur
Mitglieder kandidieren. Mit dem Andern der Mitgliedschaft gehen alle in der
GRUNEN JUGEND Saar besetzten Amter verloren.

7. Die Landesmitgliederversammlung kann auf Antrag des Landesvorstandes,
Mitgliedern, die offensichtlich gegen die Grundprinzipien der GRUNEN JUGEND Saar
und die Satzung verstoBen, mit 2/3 Mehrheit die Mitgliedschaft aberkennen. Eine
Berufung vor das Bundesschiedsgericht der GRUNEN JUGEND ist méglich.

8. Die Mitglieder der GRUNEN JUGEND Saar zahlen einen Mitgliedsbeitrag. N&aheres
regelt die Finanzordnung des Bundesverbandes der GRUNEN JUGEND. Bei Mitgliedern,
die gleichzeitig Mitglied von Bindnis 90/Die Grinen Saarland sind, ist der
Mitgliedsbeitrag der GRUNEN JUGEND im Beitrag an die Partei enthalten.

9. Férdermitglied kann jede Person werden, die die Arbeit der GRUNEN JUGEND Saar
unterstitzen will. Férdermitglieder kdnnen jedoch nicht an Wahlen und
Abstimmungen teilnehmen oder Amter in der GRUNEN JUGEND Saar bekleiden. Die
Fordermitgliedschaft wird durch eine schriftliche Beitrittserklarung erklart.
Die FOordermitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, durch Unterlassen der
Zahlung des Fordermitgliedsbeitrags oder Tod.

10. Nichtmitglieder diirfen grundsdtzlich in der GRUNEN JUGEND Saar mitarbeiten.
Die Aktiventreffen finden hierfir grundsatzlich offen statt. Weitere
Einzelheiten zur Mitgliedschaft regelt die Satzung des Bundesverbandes.
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§4 Landesmitgliederversammlung (LMV)

1. Die Landesmitgliederversammlung (LMV) ist das hdchste beschlussfassende 0Organ
der GRUNEN JUGEND Saar. Sie setzt sich aus allen anwesenden Mitgliedern
zusammen.

2. Die LMV tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Sie wird vom Landesvorstand
mit der Einladungsfrist von mindestens drei Wochen unter Angabe der vorlaufigen
Tagesordnung und der satzungsandernden Antrage einberufen. Die Einberufung
erfolgt durch Einladung aller Mitglieder auf postalischem oder elektronischem
(E-Mail) Wege. Der Landesvorstand kann zur besseren Organisation eine Anmeldung
einrichten. Die Einladung erhd@lt Hinweise dariber, wie sich anzumelden ist. Eine
auBerordentliche Mitgliederversammlung kann auf Antrag eines Zehntels der
Mitglieder einberufen werden.

3. Die Landesmitgliederversammlung a. bestimmt die Ziele und Grundsatze fir der
politischen und organisatorischen Arbeit des Landesverbandes, b. beschliellt Uber
die eingebrachten Antrage, c. erkennt die Kreisverbande an, d. wahlt und
entlastet den Landesvorstand, e. nimmt die Berichte des Landesvorstandes
entgegen, f. beschlieBt die Satzung, Ordnungen und Statute, g. wahlt zwei
Kassenprufer:innen

4. Die LMV ist beschlussfahig, wenn mindestens zehn Prozent der Mitglieder der
GRUNEN JUGEND Saar oder mindestens acht Mitglieder anwesend sind. Die LMV gibt
sich eine eigene Geschaftsordnung. Die Beschlussunfahigkeit wird auf Antrag
eines Mitgliedes positiv festgestellt. Sollte die Beschlussunfahigkeit
festgestellt werden, so muss innerhalb der nachsten zwei Monate eine weitere LMV
stattfinden, diese ist in jedem Fall beschlussfahig.

5. Das Prasidium, bestehend aus einer/einem Versammlungsleiter:in, einer/einem
Beisitzer:in und einer Schriftfihrung, sowie die Wahlhelfenden werden zu Beginn
der Versammlung offen gewahlt. Das Prasidium wird offen gewahlt. Gleiches gilt
flir die Wahlhelfenden.

6. Antragsberechtigt ist a. Jedes Mitglied der GRUNEN JUGEND Saar b. Sowie jede
Untergliederung c. Jedes Organ des Landesverbandes nach §2 Abs. 5 dieser
Satzung.

7. Antragsanderungsantrdage koénnen jederzeit bis zum Ende der Versammlung
gestellt werden. Fiir Antriage, die die Anderung der Satzung zum Inhalt haben,
gilt eine Frist von sieben Tagen vor der Landesmitgliederversammlung. Bei
besonderer Dringlichkeit kénnen Antrage, die die Satzung zum Inhalt haben unter
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der MaBgabe, dass die Inhalte der Praambel nicht berihrt werden, nach Beschluss
des Landesvorstands noch wahrend der Landesmitgliederversammlung eingebracht
werden. Die besondere Dringlichkeit des Antrags muss von der/dem
Antragsteller:in begriindet werden. Uber die Annahme der Dringlichkeit
entscheidet die LMV.

8. Uber die Beschliisse der LMV ist ein Ergebnisprotokoll durch den/die
Schriftfihrer:in zu erstellen. Die Mitglieder werden dadurch lber die Ergebnisse
informiert.

9. Weitere Regelungen bestimmt die Geschaftsordnung der
Landesmitgliederversammlung.

10. Der Landesvorstand kann beschlielen, eine LMV digital durchzufihren. Hier
muss eine Anmeldung eingerichtet werden, um der technischen Umsetzung gerecht zu
werden. Personenwahlen missen dabei im Nachgang per Brief- und/oder Urnenwahl
bestatigt werden. Der Landesvorstand setzt eine Frist zwischen 7 und 14 Tagen
fest.

§5 Der Landesfinanzrat

1. Der Landesfinanzrat setzt sich zusammen aus den Schatzmeister:innen der
Kreisverbande und dem geschaftsfihrenden Landesvorstand.

2. Mindestens einmal jahrlich tritt der Landesfinanzrat zusammen. Er wird durch
den geschaftsfihrenden Landesvorstand einberufen.

3. Der Landesfinanzrat berdt die GRUNE JUGEND Saar in allen Finanzfragen und
gibt der Landesmitgliederversammlung eine Empfehlung zur Beschlussfassung liber
den Haushaltsplan und Nachtragshaushalte der GRUNEN JUGEND Saar ab.

§6 Landesvorstand (LaVo)

1. Der ehrenamtlich tatige Landesvorstand fiihrt die laufenden Geschafte der
GRUNEN JUGEND Saar gemaB Gesetz und Satzung sowie den Beschliissen der LMV und
reprasentiert die GRUNE JUGEND Saar. Er iibt gegebenenfalls
Arbeitgeber:innenrechte aus.

2. Der Landesvorstand ist verpflichtet, einen regelmaBfigen Austausch mit den
Kreisverbanden zu pflegen und diese anhand von konkreten Formaten an der
politischen Arbeit des Landesverbandes zu beteiligen.
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3. Zum Aufgabengebiet des Landesvorstandes gehdren insbesondere: a.
Offentlichkeitsarbeit b. Finanzangelegenheiten inklusive des Beschlusses des
Haushalts c. Mitgliederverwaltung d. Koordination der einzelnen Malnahmen zur
politischen Bildungsarbeit e. Vernetzung und Koordination der Lokalgruppen f.
Personalangelegenheiten

4. Der Landesvorstand setzt sich wie folgt zusammen: a. zwei gleichberechtigte
Sprecher:innen b. der/dem Politischen Geschaftsfihrer:in c. der/dem
Schatzmeister:in d. bis zu drei weiteren Mitgliedern, davon ein:e
Verantwortliche:r fir Geschlechterstrategie

5. Die Sprecher:innen, die/der Schatzmeister:in und die/der Politische
Geschaftsfihrer:in bilden zusammen den geschaftsfihrenden Landesvorstand.

6. Die Verantwortungen im Landesvorstand belaufen sich wie folgt: a. Die
Sprecher:innen leiten und reprasentieren den Verband gegeniiber der
Offentlichkeit. Dazu gehdért vor allem die Biindnisarbeit und die Kommunikation
mit der Presse. b. Der/Die Politische Geschaftsfihrer:in und kiimmert sich um die
thematische und programmatische Arbeit des Verbandes. c. Der/Die
Schatzmeister:in ist verantwortlich fiir die ordnungsgemale Kassenfihrung und die
finanzielle Abrechnung. Der Landesvorstand ist gemeinsam fir den Haushalt
verantwortlich. Der/Die Schatzmeister:in ist an die Beschlusslage des
Landesvorstandes gebunden.

7. Alle Mitglieder des Landesvorstandes sind gleichberechtigt und in politischen
Fragen einzelvertretungsberechtigt. Uber Angelegenheiten wird grundsatzlich
intern basisdemokratisch abgestimmt. Weiteres kann in einer Geschaftsordnung
bestimmt werden. Sitzungen des Landesvorstandes finden regelmafig statt und sind
grundsatzlich 6ffentlich. Die Termine werden verdffentlicht. Telefonkonferenzen,
auf denen Beschliisse gefasst werden kénnen, gelten als Sitzung. BeschlielBt der
Landesvorstand die Nicht6ffentlichkeit eines Tagesordnungspunktes, so ist dieser
Beschluss im mitgliederdffentlichen Teil des Protokolles kurz zu begriinden.
Naheres regelt die Geschaftsordnung.

8. Innerhalb des Landesvorstands a. bilden die Sprecher:innen, die politische
Geschaftsfihrungen und der/die Schatzmeister:in den geschaftsfihrenden Vorstand.
Mindestens 50 Prozent des geschaftsfihrenden Vorstandes sind FINTA*-Personen. b.
ist mindestens eine der beiden Sprecher:innen eine FINTA*-Person. c. ist der/die
politische Geschaftsfihrer:in stellvertretende:r Schatzmeister:in. d. ist eine
Person Verantwortliche:r fir Geschlechterstrategie.

9. Der Landesvorstand wird jahrlich durch die Landesmitgliederversammlung neu
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gewahlt. Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist unbegrenzt méglich.

10. Die Abwahl eines Landesvorstandsmitgliedes kann nicht Gegenstand
eines Dringlichkeitsantrages sein. Ein Antrag auf Abwahl eines
Landesvorstandsmitgliedes muss von mindestens zehn weiteren Mitgliedern
unterstitzt werden. Uber die Abwahl ist auf der n&chsten
Landesmitgliederversammlung mit absoluter Mehrheit zu beschlieBen.

11. Bei Ricktritten innerhalb einer Legislaturperiode ist das frei gewordene Amt
per Vorstandbeschluss kommissarisch bis zur nachsten Landesmitgliederversammlung
aus der Mitte des Landesvorstandes zu besetzen.

§7 Teams

1. Zur Bearbeitung dauerhafter Aufgaben, Aufgaben aus dem Arbeitsprogramm,
anderen Aufgaben oder einzelnen Projekten, wie einer Kampagne, kdénnen vom
Landesvorstand Teams gebildet werden. Teams bestehen aus Vorstandsmitgliedern
und weiteren Basismitgliedern, die vom Vorstand benannt werden. Die Mitglieder
der Teams sind, wenn nicht anders bestimmt, fir ein Jahr eingesetzt.

2. Uber den Vorschlag zur Einrichtung und Benennung der weiteren Mitglieder
eines Teams entscheidet die Landesmitgliederversammlung.

3. Beschlisse der Mitgliederversammlung kdonnen die Einrichtung eines Teams
vorsehen. Ein solcher Beschluss kann die naheren Bestimmungen lber
Zusammensetzung des Teams treffen, wie unter anderem, dass einige oder alle
weiteren Mitglieder von der LMV benannt werden.

4, Uber die Arbeit der Teams legt der Landesvorstand der
Landesmitgliederversammlung Rechenschaft ab.

5. Jedes Mitglied kann sich um die Mitarbeit in den Teams bewerben. Dazu werden
die Teams gemeinsam mit Versenden der Einladung ausgeschrieben. Die Bewerbungen
sind vertraulich zu behandeln. Der Landesvorstand ist Uber den Auswahlprozess
berichtspflichtig.

6. Die Teams der GRUNEN JUGEND Saar und ihre Aufgabenbereiche sind:

a. Das Bildungsteam bringt die politische Bildungsarbeit der GRUNEN JUGEND Saar
voran. Dafir entwickelt es in Zusammenarbeit mit dem Landesvorstand und den
anderen Teams Bildungsangebote fir Veranstaltungen des Landesverbands und der
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Kreisverbande.

b. Das Team fir Geschlechterstrategie arbeitet daran, FINTA* Personen im Verband
strukturell zu féordern und entwickelt daflr in Zusammenarbeit mit dem
Landesvorstand, insbesondere dem/der FINTA*- und genderpolitischen Sprecher:in
und den anderen Teams entsprechende Fdérderangebote.

c. Das Awarenessteam ist daflr zustandig, mdéglichst allen Mitgliedern eine
positive Verbandskultur zu ermdéglichen. Dafir ist das Awarenessteam Anlaufstelle
fiir Mitglieder bei und abseits von Veranstaltungen der GRUNEN JUGEND Saar im
Falle von privaten Konflikten und Unwohlsein. Streitfalle, die strafrechtlich
verfolgbare Umstande beinhalten, sind ausdriicklich nicht Zustandigkeit des
Awarenessteams.

§8 Grine Hochschulgruppe Saar

1. Die Vorsitzenden der Grinen Hochschulgruppe Saar sind kooptierte Mitglieder
des Landesvorstandes. Sie besitzen im Landesvorstand kein Stimmrecht und haben,
sofern sie nicht Mitglied der GRUNEN JUGEND Saar sind, kein passives oder
aktives Wahlrecht.

2. Die Vorsitzenden der Grinen Hochschulgruppe Saar haben ein Antrags- und
Rederecht im Landesvorstand.

3. Die Grine Hochschulgruppe Saar darf anstelle der Vorsitzenden bis zu
zwel Vertreter:innen entsenden. Diese sind dem Landesvorstand rechtzeitig
bekanntzugeben.

4. Die Vorsitzenden der Griinen Hochschulgruppe Saar haben das Recht, auf

der Landesmitgliederversammlung lber ihre Tatigkeiten zu berichten. In dem Fall,
dass sie gleichzeitig Mitglieder der GRUNEN JUGEND Saar sind, steht ihnen auf
der LMV auch ein Antragsrecht zu.

§9 Finanzen

1. Der/Die Schatzmeister:in legt in Kooperation mit dem Landesvorstand der
Landesmitgliederversammlung einmal im Jahr schriftlich einen Haushaltsplan fur
das Folgejahr und einen detaillierten schriftlichen Jahresabschluss fiir das
Vorjahr vor. Beide missen zu Beginn der Landesmitgliederversammlung allen
Mitgliedern zuganglich ausliegen.
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2. Die Rechnungsprifer:innen prifen die OrdnungsmaBigkeit der Buchfilihrung sowie
die Angemessenheit der Ausgaben und die Stimmigkeit der Ausgaben mit den
Beschliissen. Die Rechnungsprifer:innen diirfen nicht Mitglied des
Landesvorstandes sein. Die Rechnungsprifer:innen berichten der
Landesmitgliederversammlung schriftlich und stellen den Antrag auf Entlastung
des Landesvorstandes in Finanzangelegenheiten.

3. Die GRUNE JUGEND Saar gibt sich selbst eine Finanzordnung, die nicht Teil
dieser Satzung ist. Weitere Details zu den Finanzen sind dort geregelt.

4. Zeichnungsberechtigt fir die Finanzangelegenheiten sind die Sprecher:innen,
der/die Landesschatzmeister:in und die/der Politische Geschaftsfihrer:in im
Auftrag des Landesvorstandes. Der/Die Landesschatzmeister:in ist
einzelverflgungsberechtigt, alle anderen lbrigen genannten Mitglieder des
geschaftsfuhrenden Landesvorstandes sind gemeinschaftlich verflgungsberechtigt.

§10 Zusammenarbeit mit anderen politischen Gruppierungen

1. Die GRUNE JUGEND Saar versteht sich als weltoffene und tolerante politische
Gruppierung. Dies bedeutet fir den Landesverband eine lUbergreifende
Zusammenarbeit mit anderen Landesverbdnden der GRUNEN JUGEND, sowie auch anderen
Mitglieder von FYEG.

2. Eine Zusammenarbeit findet insbesondere innerhalb der GrolBregion (Rheinland-
Pfalz, Saarland, Luxembourg, Wallonie, Lorraine) mit den dortigen 6kologischen,
sozialen, linksliberalen, kapitalismuskritischen Jugendverbanden statt. Dies
kann unter anderem Einladungen auf Treffen, Versammlungen oder zu Aktionen, wie
auch die Planung gemeinsamer Aktivitaten bedeuten.

§11 Delegierte

1. Die GRUNE JUGEND Saar hat auf dem Landesparteitag von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
SAARLAND zwei Delegierte.

2. Die GRUNE JUGEND Saar hat auf dem kleinen Parteitag bzw. Landesparteirat von
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN SAARLAND eine:n Delegierte:n.

3. Die GRUNE JUGEND Saar wird im Bundesfinanzausschuss des Bundesverbandes der
GRUNEN JUGEND durch ihre:n Schatzmeister:in oder ersatzweise durch ein Mitglied
des Landesvorstandes und durch eine:n Basisdeligierte:n vertreten.
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4. Die GRUNE JUGEND Saar hat auf dem Landerrat des Bundesverbandes der GRUNEN
JUGEND zwei Delegierte. Ein:e Delegierte:r wird vom Landesvorstand aus eigenen
Reihen entsendet. Der/die Basisdeligierte wird von der
Landesmitgliederversammlung mithilfe einer gewdhlten Liste entsendet. Ist jede
der auf die Liste gewahlten Personen verhindert, darf der Landesvorstand diesen
Platz auch aus eigenen Reihen nachbesetzen. Der erste Platz der Basis-Liste wird
von Jahr zu Jahr abwechselnd offen oder als FINTA*-Platz gewahlt. Die
darauffolgenden Platze werden abwechselnd offen oder als FINTA*-Platz gewahlt.
Entsendet die Landesmitgliederversammlung keine FINTA*-Person als
Basisdeligierte:n, so ist die Delegation des Landesvorstandes einer FINTA*-
Person vorbehalten.

5. Die Delegiertenlisten werden auf der LMV gewahlt. Sie werden offen und im
gleichen Turnus mit dem Landesvorstand gewahlt

§ 12 Auflésung Die Aufldsung der Organisation kann nur durch eine zu diesem
Zweck einberufene Landesmitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit geschehen. Das
Restvermégen fallt dem Landesverband von Biindnis 90/Die Griinen zu, mit der
Auflage, es fir jugendpolitische Zwecke zu verwenden.

§ 13 Schlussbestimmung Die Satzung der GRUNEN JUGEND Saar wurde erstmalig zur
Grindung am 24.08.1993 beschlossen. Diese Neufassung tritt mit Beschluss der
Landesmitgliederversammlung am 24.03.2024 in Kraft.

Seite 10/ 10


http://www.tcpdf.org

	Satzung Grüne Jugend Saar November 2024

